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Anhörung am 09. April 2025: Auswirkungen der Gebührenordnung für 

Tierärzte und Tierärztinnen (GOT) 

Sehr geehrter Herr Rickers,  

sehr geehrte Mitglieder des Umwelt- und Agrarausschusses, 

wir bedanken uns herzlich für die Möglichkeit aus Sicht der Landwirtschafts-

kammer Schleswig-Holstein eine Stellungnahme zu den Auswirkungen der 

Gebührenordnung für Tierärzte und Tierärztinnen (GOT) geben zu können.  

Das Lehr- und Versuchszentrum Futterkamp ist die Einrichtung für Bildung, 

Versuche und Beratung in der landwirtschaftlichen Tierhaltung. Im Vorder-

grund steht die praxisorientierte Dienstleistung. Dazu werden zahlreiche 

Lehrgänge in der Aus-, Fort- und Weiterbildung angeboten und Landwirte 

können sich einzeln oder in Gruppen in der modernen Haltung von Rindern, 

Schweinen und Pferden beraten lassen.  

Wir können seit der Einführung der neuen Gebührenordnung für Tierärzte 

und Tierärztinnen (GOT) im November 2022 eine deutliche Kostensteige-

rung auf allen tierhaltenden Betrieben feststellen. Dies betrifft vor allem die 

Pferdehaltung, aber auch die anderen landwirtschaftlichen Nutztierhalter. 
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Hintergrund: 

In Schleswig-Holstein leben mindestens 100.000 Pferde. Ca. 110.000 

ha Grünland stehen diesen Pferden als Futtergrundlage zur Verfü-

gung. Ca. 400 landwirtschaftliche Betriebe sind Mitgliedsbetriebe 

beim Landesverband Pferdesportverband Schleswig-Holstein (PSH) 

und erzielen ihr Einkommen mit und aus der Pferdezucht und -hal-

tung.  

Insgesamt werden 65.000 ha Ackerland für die Strohbergung für die 

Pferdehaltung verwendet und auf ca. 140.000 ha werden Kraft- und 

Mineralfuttermittel erzeugt. Mit einem Umsatzvolumen von 650 Mio. 

Euro und ca. 50.000 Arbeitsplätzen ist die Pferdehaltung ein wichtiger 

Wirtschaftsfaktor in Schleswig-Holstein.  

(Quelle: PSH – Faszination Pferdesport in Schleswig-Holstein) 

Seit einigen Jahren ist eine Stagnation der Pferdezahlen (registrierte Stu-

ten und Hengste deutschlandweit) zu beobachten. Die Pferdebestände re-

duzieren sich deutlich. 2021 wurden 94.188 Zuchtstuten und -hengste in 

Deutschland registriert, 2024 waren es nur 86.411 (Quelle: FN - Jahresbe-

richt 2024 von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) e.V.). Sin-

kende Pferdezahlen gefährden die Einkommenssituation für die landwirt-

schaftlichen Pferdebetriebe. Zum einen betrifft dies landwirtschaftliche Be-

triebe mit Pensionspferdehaltung und zum anderen die mit Pferdezucht. 

Der Wirtschaftsfaktor Pferd ist grundsätzlich durch die allgemein steigen-

den Kosten stark gefährdet. Durch unverhältnismäßiger und intransparen-

ter Abrechnung vieler Ziffern der GOT 2022 wird neben dem Kostendruck 

auch das Risiko für Pferdebesitzer verstärkt und unkalkulierbar. 

1. Die Einführung einer Hausbesuchsgebühr (Ziffer 40 GOT) für nicht-

landwirtschaftliche Nutztiere ist in der Pferdehaltung unverhältnismä-

ßig. Hinter dieser Ziffer steht keine begründbare Leistung für Fahrpra-

xen für Pferde. Zudem gelten Pferde u.a. nach der Allgemeinen Ver-

waltungsvorschrift (AVV) des TierSchG und der Sozialversicherung 

für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) als landwirt-

schaftliche Nutztiere. Auch im Bereich des privilegierten Bauens im 

Außenbereich, welches ausschließlich land- und forstwirtschaftlichen 



 

 

Betrieben nach § 35, 1 Abs. 1 BauGB vorbehalten ist, hat die Recht-

sprechung die Pferdehaltung mit eigener Futtergrundlage als land-

wirtschaftliche Produktion anerkannt.  

Die Hausbesuchsgebühr sollte abgeschafft und die Möglichkeit von 

individuellen Betreuungsverträgen für alle Pferdehalter sollte bei Be-

darf geschaffen werden. 

 

2. Das Wegegeld wird nach §10 GOT 2022 mit 3,50 € / Doppelkilometer 

(mind. 13 €) berechnet und darf bei widrigen Verkehrsverhältnissen 

bis zum dreifachen Satz abgerechnet werden. Dieses Wegegeld darf 

zwar anteilig abgerechnet werden, die Aufteilung ist für den Tierhalter 

jedoch nicht transparent und nachvollziehbar.  

Sollte das Wegegeld mehrfach abgerechnet werden, wäre dies ver-

gleichbar mit der mehrfachen Abrechnung einer Dienstreise für Ange-

stellte, was einem Verstoß gegen die Grundsätze der Reisekostenab-

rechnung sowie dem Bundesreisekostengesetz und den steuerlichen 

Regelungen des Einkommensteuergesetzes (EStG) gleichkäme.  

Daher muss die Abrechnung des Wegegeldes transparent und nach-

vollziehbar für den Tierhalter als Verbraucher dargestellt werden. 

 

3. Viele Kliniken und Fahrpraxen rechnen die Leistungen der GOT 2022 

unverhältnismäßig ab. Nach Garlipp 2025 können Kostenanstiege bis 

77% verzeichnet werden und es wurde keine Stagnation nach der 

Umstellung auf die neue GOT 2022 erfahren. Er stellt fest, dass nach 

der Anpassung der GOT 2022 deutlich mehr bei der Versicherung 

eingereichte Rechnungen auf das jeweilige Maximum der Versiche-

rungsleistungen optimiert wurden.  

Nach Röcken (2025) erfährt die Tiermedizin eine immer materialisti-

schere Ausrichtung. Der wirtschaftliche Erfolg wird häufig höher ge-

wertet als die Gesundheit der Tiere.  

Diese Vorgehensweise vieler Kliniken und Fahrpraxen muss über-

prüft und angepasst werden. Das Heranziehen eines höheren GOT-

Satzes muss transparent und nachvollziehbar dargestellt werden. Es 



 

 

fehlen Regelungen zur Auslegung und Anwendung einzelner Gebüh-

rensätze, um unangemessenen finanziellen Nachteilen für Tierhalter 

und Versicherungen vorzubeugen. 

Ergänzend zu den massiv gestiegenen Tierarztkosten auf Pferdehaltenden 

Betrieben ist es uns wichtig zu betonen, dass auch bei allen anderen land-

wirtschaftlichen Tierhaltern die Tierarztkosten deutlich gestiegen sind. So 

sind die Kosten am Beispiel des Lehr- und Versuchszentrums Futterkamp 

im Bereich der Schweinehaltung von 2022 auf 2023 um 18 Prozent und von 

2023 auf 2024 um nochmals 17 Prozent gestiegen. Im Bereich der Rinder-

haltung ist der prozentualer Anstieg noch deutlicher. So stiegen die Kosten 

von 2022 auf 2023 um 26 Prozent. Der Kostenanstieg von 2023 auf 2024 

um weitere 45 Prozent. Ein Teil dieses Anstiegs in 2024 ist aber durch den 

Ausbruch der Blauzungenkrankheit zu erklären.  

Diese Kostensteigerungen, die deutlich über der Inflationsrate liegen, kön-

nen nicht vom Landwirt abgefedert werden, sondern haben direkten Einfluss 

auf die wirtschaftliche Situation der Betriebe. 

Wir stehen für einen weiteren fachlichen Austausch über diese Anhörung 

hinaus zur Verfügung und verbleiben mit freundlichen Grüßen 

Claus-Peter Boyens, Abteilungsleiter LVZ Futterkamp 

Katja Wagner, Leiterin Fachbereich Pferdehaltung 

 

 

Anlagen:  

AVV (2000): Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tier-

schutzgesetzes; Nr. 12.2.1.5.1 

SVLFG (2020): Unfallverhütungsvorschrift Tierhaltung VSG 4.1; § 1  

Garlipp, Felix (2025): Auswirkungen der GOT auf die Versicherungswirt-

schaft, veröffentlicht Uelzener Pferdeworkshop 2025 (Anlage) 

Röcken, Michael (2025): Ethik in der Pferdemedizin: Im Spagat zwischen 

Kosten und Tierschutz, 8. Tierärztetag der TÄK Schleswig-Holstein 2025 



Auszug aus der  

Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

zur Durchführung des Tierschutzgesetzes 
Vom 9. Februar 2000 

 

 



Auszug aus der 

Unfallverhütungsvorschrift 

Tierhaltung 

(VSG 4.1) 

vom 12. November 2020 

 

I. Allgemeine Bestimmungen für die Tierhaltung 

§ 1 Grundsätze 

(1) Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für das Errichten und für den Betrieb von Einrichtungen zur 

Tierhaltung sowie für den Umgang mit Tieren.  

Hinweis zu Absatz 1 

1. Zu den Tieren im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift zählen alle landwirtschaftlichen 

Nutztiere, insbesondere Rinder, Pferde, Damwild, Schafe, Ziegen, Schweine und Geflügel. 

2. (...) 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 

 

 




